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RS OGH 1965/3/31 7Ob83/65,
7Ob688/76

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1965

Norm

ABGB §835

AußStrG §1 B1

AußStrG §2 Abs2 Z1 B

JN §1 DVe2

Rechtssatz

Besteht kein Streit zwischen den Miteigentümern einer Sache darüber, ob eine bestimmte Verwaltungshandlung

vorzunehmen ist, sondern nur, ob einzelne Teilhaber von der Bezahlung der dadurch entstandenen Kosten befreit

sind, so ist diese Frage im Prozeßweg zu entscheiden.
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